
Der Polizei steht nun mit dem 
Taser eine neue Waffe zur 
Verfügung, um gegen Bürger 
vorzugehen. Der Taser wird 
nun mit Sicherheit ein fester 
Bestandteil und treuer Be-
gleiter der Polizeibeamten, 
welcher auch gegen Fußball-
fans eingesetzt werden wird. 
Dabei wird völlig außer Acht 
gelassen, dass diese Waffe 
gegen einen großen Teil von 
Personen (Kinder, Senioren, 
Schwangere, Herzkranke, Be-
trunkene etc.) laut Hersteller 
gar nicht eingesetzt werden 
sollte und darf. Dass jeder 
Beamte in der Lage ist, durch 
den bloßen Blick auf eine 
Person zu wissen, wie der 
gesundheitliche oder körper-
liche Zustand dieser ist, ist 
unmöglich.

Erfahrungen aus den anderen 
Bundesländern und den USA 
belegen mitunter die Tödlich-
keit dieser neuen Waffe. Für 
den Einsatz eines Taser ist die 
Hemmschwelle einiger Beam-
ter sicher deutlich geringer 
als beispielsweise der Einsatz 
einer Schusswaffe.

Durch diese neuen Spielre-
geln, die mit großer Wahr-
scheinlichkeit zur neuen Sai-
son in den Katalog der Polizei 
bei Fußballspielen aufgenom-
men werden, solltest du noch 
mehr auf dich selbst und die 
Personen in deinem Umfeld 
achten. 

Du musst auch weiterhin kei-
ne Angst haben zum Fußball 
zu fahren, vielmehr soll dich 
dieser Flyer über die neuen 
Gegebenheiten der polizei-
lichen Möglichkeiten in NRW 
informieren.

Setz dich mit den Gegeben-
heiten in anderen Bundeslän-
dern auseinander bevor du zu 
Auswärtsspielen fährst. 

Wir von der Fanhilfe stehen 
dir vor Ort, persönlich oder 
über unser Notfallhandy              
( 0177 36 53 044 ) mit Rat und 
Tat zur Seite.

Was das neue Polizeigesetz des Landes NRW 
in der kommenden Saison für Änderungen 

mit sich bringen kann und wird.
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Seit dem 12.12.2018 gilt das 
neue Polizeigesetz in NRW. 
Nachdem viel Gegenwind für 
die ursprüngliche Version der 
Gesetzesvorlage (April 2018) 
zu einigen Verzögerungen und 
meist unwesentlichen Verän-
derungen geführt hat, wollen 
wir euch darüber informieren, 
wie sich euer Spieltag auf-
grund dieser neuen Umstän-
de verändern kann. 

Die Begriffe „drohende Ge-
fahr“ und „drohende terroristi-
sche Gefahr“ waren im ersten 
Gesetzesentwurf die beiden 
meist kritisierten Punkte und 
haben stark polarisiert. Durch 
die Einführung der „drohen-
den (terroristischen) Gefahr“ 
(§§ 8 Abs. 4 & 5 PolG-E NRW – 
ursprünglicher Entwurf) wollte 
der Gesetzgeber die Eingriffs-
schwelle weiter herabsenken, 
um bereits wesentlich früher 
(ohne das Vorliegen einer kon-
kreten Gefahr für polizeiliche 
Schutzgüter und lediglich an-
hand diffuser Anhaltspunkte) 
eine polizeiliche Maßnahme 
zu ermöglichen. Die beiden 
Begriffe wurden allerdings aus 

lichkeiten ganz sicher nutzen. 
Durch die Änderungen der §§ 
35 ff. PolG NRW steht es der 
Polizei jetzt zu, Personen nicht 
mehr „nur“ bis zu 48 Stunden 
in Gewahrsam zu nehmen, 
sondern je nach Vorwurf bis 
zu 14 Tage (14 Tage im Vor-
feld/Nachgang jeder unmittel-
bar bevorstehenden Straftat), 
mit der Möglichkeit um Ver-
längerung von zusätzlichen 
14 Tagen. Das bedeutet, dass 
die Polizei dich vor Risiko-
spielen ohne jegliche konkret 
begangene Straftat bis zu 28 
Tage in Gewahrsam nehmen 
kann und dich dort unter dem 
Deckmantel der Gefahrenab-
wehr behält.

Was es bedeutet, mehrere 
Tage vor und/oder nach ei-
nem Spiel in Gewahrsam zu 
sein und so beispielsweise 
deiner Arbeit nicht nachge-
hen zu können, kannst du dir 
sicherlich selbst denken. Vor 
dem Hintergrund der letzten 
Maßnahmen (ganze Busla-
dungen an Fans festgesetzt 
und nach Kontrollen ohne 
Spielbesuch Heim geschickt, 
700 Fans in Dortmund per-
sonalisiert, ohne begangene 
Straftat festgesetzt und im 
Anschluss nach Hause ge-
schickt), scheint es nur lo-
gisch, dass die Beamten von 
ihrer Chance auf Langzeit-In-
gewahrsamnahmen Ge-
brauch machen werden, um 
„Störer“ dauerhaft zu schädi-
gen und sie somit vom Spiel 
fernzuhalten. 

Dass bei dieser ganzen Sache 
noch immer nicht geklärt ist, 
wo die betroffenen Personen 
untergebracht werden kön-
nen/sollen, rückt dabei in den 
Hintergrund.

verhaltensunabhängig (!) Iden-
titätsfeststellungen, auch In-
augenscheinnahmen von Ge-
genständen und Fahrzeugen 
möglich sind. 

Denkbar ist, dass die Polizei 
den Bereich rund um das Sta-
dion als so einen Bereich aus-
weist, in dem dann du und das 
Auto mit dem du vielleicht an-
reist, ohne jedweden Anhalts-
punkt einer konkreten Gefahr, 
Teil einer polizeilichen Maß-
nahme werden. 

Die Vergangenheit zeigt, dass 
bereits die simplen und nicht 
immer nachvollziehbaren 
Identitätsfeststellungen, die 
bislang an das Vorliegen be-
stimmter Anhaltspunkte ge-
knüpft waren, dafür sorgen, 
dass teilweise große Teile von 
Fans das Spiel verpassen, weil 
sie sich in einer solchen Maß-
nahme befinden. Die Kontrolle 
von Fahrzeugen und Gegen-
ständen stellt nicht nur einen 
großen Eingriff in den persön-
lichen Freiraum eines Jeden 
von uns dar, sondern wird 
damit auch gewiss die Zeit der 
Maßnahme nicht verkürzt.

Aufenthaltsvorgaben respek-
tive Kontaktverbote können 
in Zukunft nach § 34b Abs. 
1 des neuen Polizeigesetzes 
zum Maßnahmenkatalog der 
Polizei gehören.

Wieder liegt hier die in § 8 Abs 
4 PolG NRW benannte terro-
ristische Straftat zugrunde. 
Darauf stützend kann ange-
ordnet werden, dass du dich 
ohne polizeiliche Erlaubnis 

dem Gesetz gestrichen und 
durch einen Katalog (terroris-
tische Straftaten) ersetzt, der 
sich auf Taten bezieht, die bei-
spielsweise bei ihrer Begehung 
dazu bestimmt sein müssen, 
die Bevölkerung auf erheb-
liche Weise einzuschüchtern. 
Der neu gefasste § 8 Abs. 4 
PolG NRW dient dabei aller-
dings nicht nur als Legaldefini-
tion terroristischer Straftaten 
im Sinne des Polizeigesetzes, 
sondern vielmehr als Ermäch-
tigungsgrundlage für viele ein-
griffsintensive Normen inner-
halb des Polizeigesetzes.  

Dadurch erhält die Polizei 
freie Hand, da die Normen 
für diesen Strafenkatalog teil-
weise recht weit gefasst sind. 
So kann vielleicht schon das 
gemeinsame und einheitliche 
Auftreten an einem Motto-
spieltag als Einschüchterung 
von Seiten der Polizei gewertet 
werden

Dieser Punkt ist der höchst-
wahrscheinlich kritischste 
Einzelpunkt der neuen Spiel-
regeln für Fußballfans in der 
kommenden Spielzeit. Denn 
die Polizei hatte mit dem neu-
en Gesetz im Rücken, gut ein 
halbes Jahr Vorbereitungszeit 
für die kommende Saison und 
wird ihre neu gewonnen Mög-

Interessant ist darüber hin-
aus, dass es der Polizei jetzt 
auch möglich ist, Personen al-
lein zur Identitätsfeststellung 
bis zu sieben Tage in Gewahr-
sam zu nehmen (§ 38 Abs. 2 
Nr. 5 PolG NRW).

Durch das neue Gesetz (§ 
20c PolG NRW) darf bei be-
gründeter Annahme dessen, 
dass eine Person hochrangige 
Rechtsgüter (wie z.B. den Leib 
oder das Leben) gefährdet 
oder im Verdacht steht in ab-
sehbarer Zeit eine terroristi-
sche Straftat zu begehen, die 
laufende Kommunikation die-
ser Person überwacht werden.
Der Anfangsverdacht der Be-
gehung einer terroristischen 
Straftat im Sinne des Polizei-
gesetzes ist unter Umständen 
nach Ansicht einiger Beamter 
im Zusammenhang mit Fußball 
gegeben. Solltest du zum Fuß-
ball fahren, kann es dazu kom-
men, dass du aufgrund deines 
individuellen Verhaltens auch 
ohne  Vorliegen einer konkre-
ten Gefahr für hochrangige 
Rechtsgüter, in das Raster der 
Polizei fällst und eine Überwa-
chung deiner Telekommunika-
tion angeordnet werden kann.

Zumal auch hier die zuvor er-
wähnten Anhaltspunkte in 
deinem Verhalten und der ab-
sehbare Zeitraum nicht klar 
definiert sind.

Der Polizei steht es nach § 
12a PolG NRW nun frei, im 
Vorfeld eines Spiels Bereiche 
festzulegen, in denen neben 

nicht von deinem Wohn- oder 
Aufenthaltsort entfernen 
darfst, was einen intensiven 
Eingriff in dein Grundrecht 
auf Freizügigkeit (Art. 11 GG) 
darstellt. Du wirst also gewis-
sermaßen unter „Hausarrest“ 
gestellt. Auch an dieser Stel-
le ist unklar, was wirklich als 
begründete Annahme aus-
reichend ist und welcher Zeit-
raum für eine möglicherweise 
anstehende Straftat abseh-
bar ist.

Bei Kontaktverboten ist es 
der Polizei gestattet, dir den 
Kontakt mit Personen zu un-
tersagen. Was das zu bedeu-
ten hat, muss nicht weiter er-
klärt werden.

Die elektronische Aufent-
haltsüberwachung für Per-
sonen, die eine terroristische 
Straftat begehen könnten, 
bedeutet in einem Wort aus-
gedrückt: Fußfessel. Der be-
troffenen Person wird eine 
Fußfessel angelegt, um sie 
ständig überwachen zu kön-
nen. Das stellt einen extrem 
intensiven Eingriff in dein 
Grundrecht auf informatio-
nelle Selbstbestimmung (Art. 
2 Abs. 1 iVm. Art. 1 Abs. 1 
GG) dar. Die Chance, dass du 
davon unmittelbar betroffen 
bist, ist wahrscheinlich recht 
gering, aber dennoch ist die-
se Option für die Polizei nun 
gegeben. Bei den sogenann-
ten Intensivtätern im Zusam-
menhang mit Straftaten beim 
Fußball könnte dies sicherlich 
eine mögliche Art der „Gefah-
renabwehr“ darstellen.

DIE „DROHENDE 
(TERRORISTISCHE) 
GEFAHR“

AUFENTHALTS-
VORGABEN UND 
KONTAKTVERBOTE

ELEKTRONISCHE 
AUFENTHALTSÜBERWA-
CHUNG („FUSSFESSEL“)

TELEKOMMUNIKA-
TIONSÜBERWACHUNG

ANLASSLOSE ANHALTE- 
UND SICHTKONTROLLEN

STATUS QUO
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